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Meiner Oma





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Frühjahrs-/Sommersemester 2021 von der Ab-
teilung Rechtswissenschaft der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirt-
schaftslehre der Universität Mannheim als Dissertation angenommen. Das Manu-
skript wurde im November 2020 fertiggestellt, Rechtsprechung, Literatur und 
Entwicklungen auf dem Telematik-Versicherungsmarkt konnten für die Druckle-
gung bis Ende Juli 2021 berücksichtigt werden.

Das Entstehen des vorliegenden Buches haben zahlreiche Personen und Insti-
tutionen unterstützt. Ihnen bin ich zum Dank verpflichtet. Mein besonderer Dank 
gilt dabei aus mehreren Gründen meinem Doktorvater Herrn Professor Dr. Oliver 
Brand, LL.M. (Cantab.). Zunächst schulde ich ihm Dank für die Betreuung mei-
ner Arbeit und die rat- und tatkräftige Unterstützung in allen Belangen, die mein 
Promotionsvorhaben betrafen. Darüber hinaus danke ich ihm dafür, dass ich als 
sein studentischer und wissenschaftlicher Mitarbeiter so vieles lernen und erle-
ben durfte. Die Zeit an seinem Lehrstuhl war großartig und in vielerlei Hinsicht 
Schule für meinen weiteren Lebensweg. Sie wird mir unvergesslich bleiben.

Herrn Professor Dr. Mark Makowsky gebührt Dank für seine hilfreichen Rat-
schläge und die zügige Erstellung des Zweitgutachtens, Herrn Professor Dr. Frie-
demann Kainer für die Übernahme des Vorsitzes in meinem Rigorosum. Herrn 
Professor Dr. Florian Möslein, LL.M. (London), Herrn Professor Dr. Sebastian 
Omlor, LL.M. (NYU), LL.M. Eur. und Herrn Professor Dr. Dr. Martin Will, 
M.A., LL.M. (Cantab.) danke ich für die Aufnahme meiner Arbeit in die Schrif-
tenreihe „Schriften zum Recht der Digitalisierung“.

Der Konrad-Adenauer-Stiftung schulde ich Dank für die weitreichende finan-
zielle und ideelle Förderung, die ich während meines Studiums und meiner Pro-
motion erfahren durfte. Sie hat mir vieles ermöglicht. Ebenso zu danken ist der 
Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung für die großzügige finanzielle Un-
terstützung bei der Drucklegung und der Stiftung zur Förderung der Versiche-
rungswissenschaft an der Universität Mannheim für die Auszeichnung meiner 
Arbeit mit ihrem Dissertationspreis.

Darüber hinaus danke ich Axel Becker und Ralph Stichler für die Durchsicht 
des Manuskripts. Ihre Anmerkungen haben meine Arbeit zu einer besseren ge-
macht. Bedanken möchte ich mich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
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tern des Lehrstuhl Brand. Ohne sie wäre meine Zeit am Lehrstuhl weit weniger 
besonders und die Arbeit an meiner Dissertation deutlich beschwerlicher gewe-
sen. Besonders danke ich in diesem Zusammenhang Annika Bührle – die Tasse 
sagt die Wahrheit: Sie ist mein Lieblingsprofi.

Mein letzter und größter Dank gilt meinen Eltern Axel und Bärbel Becker, 
meiner Oma Gerda Steiner und meiner Freundin und Gefährtin Corina Santa-
cruz. Sie haben nicht nur die Fertigstellung dieser Arbeit, sondern auch mich als 
Person auf jede nur erdenkliche Weise und in wirklich außerordentlichem Maße 
unterstützt. Für ihre Ermunterungen und ihren Zuspruch, für ihr Vertrauen und 
ihr Interesse, für ihre Geduld und ihr Verständnis sowie für alles andere danke 
ich ihnen aus tiefstem Herzen. Meiner lieben Oma ist dieses Buch gewidmet.

Mannheim, im Juli 2021 Oliver Becker
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Einleitung

A. Problemaufriss

Neue Mobilitätsdienstleistungen wie Car-,1 Bike-2 und E-Scooter-Sharing,3 die 
Entwicklung hin zum autonomen und damit weitgehend unfallfreien Fahren,4 der 
nicht erst seit der SARS-CoV-2-Pandemie zu beobachtende Trend zum Fahrrad-
fahren5 und der in den nächsten Jahren zu erwartende Markteintritt von Flugtaxi-
unternehmen6 – unsere Mobilität verändert sich. Dies hat nicht nur erheblichen 
Einfluss auf die Automobilbranche, auch die Unternehmen der Kfz-Versicherung 

1 Vgl. zur steigenden Bedeutung des Car-Sharings ohne Verfasser, ZfV 02/2017, 46 (46); 
Thiele/Schmidt-Jochmann, Studie – Geschäftsmodell der Kfz-Versicherung im Umbruch, 
S.  10–11; Schmidt-Kasparek, VW 8/2018, 26 (27); zur ökonomischen Analyse des Car-Sha-
rings vgl. Petersen, Ökonomische Analyse des Car-Sharing, passim.

2 Vgl. zur weltweit steigenden Verbreitung des Bike-Sharings Statista, Bike-Sharing legt 
einen Zahn zu, 4.7.2018, https://de.statista.com/infografik/14552/anzahl-der-bike-sharer/, zu-
letzt abgerufen: 31.7.2021.

3 Vgl. zur steigenden Verbreitung des E-Scooter-Sharings Unu, Global Scooter Sharing Re-
port, 12.11.2019, https://cdn.unumotors.com/press/releases/de/1211-unu-sharing-report-2019-
de.pdf, zuletzt abgerufen: 31.7.2021.

4 Momentan sind 90 % der Unfälle auf menschliches Fehlverhalten, 9 % auf umweltbeding-
te Ursachen und 1 % auf technisches Versagen oder Wartungsmängel zurückzuführen, vgl. Sta-
tistisches Bundesamt, Verkehr auf einen Blick, S.  38; Schlanstein, NZV 2016, 201 (201); Lutz, 
NJW 2015, 119 (120). Durch die Entwicklung hin zum autonomen Fahren können menschliche 
Fehler als Unfallursache immer weiter vermieden werden, ohne dass zu erwarten ist, dass ma-
schinenverursachte Fehler diesen Effekt ausgleichen, vgl. Assenmacher, ZfV 2016, 710 (711); 
Schmidt-Kasparek, VW 8/2018, 26 (28); David-Spickermann, ZfV 2019, 619 (619); Christoph, 
RAW 2018, 103 (105).

5 Vgl. zur steigenden Fahrradnutzung in Deutschland BMVI, Fahrrad-Monitor 2019, https://
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Radverkehr/fahrradmonitor-2019.html, zuletzt ab-
gerufen: 31.7.2021. Zum Fahrrad-Boom infolge der SARS-CoV-2-Pandemie vgl. bspw. ZEIT 
online v. 3.7.2020, https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-07/radverkehr-fahrrad-verkauf-boom- 
autos-einbruch-corona-krise, zuletzt abgerufen: 31.7.2021.

6 Dazu, dass Flugtaxis bereits Mitte der 2020er Jahre erste Strecken in deutschen Großstäd-
ten bedienen werden, Köllner, Flugtaxis sollen schon in sechs Jahren in Großstädten fliegen, 
Springer Professional v. 5.3.2019, https://www.springerprofessional.de/mobilitaetskonzepte/
multimodale-mobilitaet/flugtaxis-sollen-schon-in-sechs-jahren-in-grossstaedten-fliegen/ 
16494150, zuletzt abgerufen: 31.7.2021.
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sind betroffen. Für sie bedeuten die anstehenden Veränderungen vor allem eins: 
Sie werden in ihrem Kerngeschäft – der Versicherung kraftfahrzeugspezifischer 
Risiken – in Zukunft weniger Erlöse generieren können. Realistisch erscheint ein 
Rückgang der Kfz-Prämieneinnahmen von 25 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2030.7 
Sollten Unternehmen wie Amazon und Google mit ihrer Finanz- und Daten-
macht in das Kfz-Versicherungsgeschäft einsteigen, sind deutlich gravierendere 
Umsatzeinbußen für die klassischen Kfz-Versicherer zu erwarten.8

Damit diese Entwicklung nicht zur existentiellen Bedrohung wird, müssen die 
Kfz-Versicherungsunternehmen Kosten einsparen und neue Umsatzquellen er-
schließen. Dies wird ihnen kaum mit altbewährten Angeboten und Konzepten 
gelingen. Entscheidend wird vielmehr sein, den Herausforderungen der Gegen-
wart mit den Ideen derselben zu begegnen. Zu diesen Ideen gehört vor allem die 
Nutzung der sich in den letzten Jahren rasant verbreitenden digitalen Technologi-
en. Potentiale dafür liegen nicht nur in den Bereichen des Vertriebs und des Ver-
trags- sowie Schadensmanagements, wo Prozesse digitalisiert und – jedenfalls 
teilweise – automatisiert werden können, sondern auch auf dem Feld der Pro-
duktentwicklung.9 Insbesondere die Entwicklung neuer digitalisierter Versiche-
rungsprodukte, die den Versicherungsnehmern besseren und individuelleren Ver-
sicherungsschutz bieten und den Versicherern Einnahmen außerhalb des klassi-
schen Versicherungsgeschäfts ermöglichen können, erscheint vielversprechend.

Ein Beispiel für ein solches digitalisiertes Produkt sind die sogenannten „Tele-
matik-Tarife“, die teilweise auch als „Pay-as-you-drive“- (PAYD) oder „Pay-
how-you-drive“-Tarife (PHYD) bezeichnet werden.10 Dabei handelt es sich der 

7 Assenmacher, ZfV 2016, 710 (712) (29–35 % bezogen auf Kfz-Haftpflichtversicherung); 
ohne Verfasser, ZfV 2016, 113 (113) (bis zu 45 % bezogen auf die gesamte Sparte der Kfz-Ver-
sicherung); ohne Verfasser, ZfV 2016, 484 (484) (rund 25 % in der gesamten Kfz-Versiche-
rung).

8 Vgl. zur Sorge der Versicherer, dass Unternehmen wie Google oder Amazon in den Kfz-
Ver sicherungsmarkt eintreten könnten, Thiele/Schmidt-Jochmann, Studie – Geschäftsmodell 
der Kfz-Versicherung im Umbruch, S.  45–46; vgl. auch Verbraucherschutzministerkonferenz, 
Telematiktarife im Versicherungsbereich, Abschlussbericht der Projektgruppe der Arbeitsge-
meinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz, S.  15. Kritisch dazu, dass Unternehmen wie 
Google und Amazon in den Versicherungsmarkt eintreten werden, Brand, VersR 2019, 725 
(726).

9 Vgl. dazu, dass dies die relevanten Bereiche sind, Meier u. a., ZfV 2019, 750 (750); eben-
so aus der Sicht der Versicherer Thiele/Schmidt-Jochmann, Studie – Geschäftsmodell der 
Kfz-Versicherung im Umbruch, S.  41; allg. zu Potentialen und Auswirkungen der zunehmen-
den Technologisierung auf die Tätigkeit der Versicherer adesso insurance solutions, Die Zu-
kunft der Kompositversicherung, S.  12–20 und 91–165. Zur Digitalisierung des Versicherungs-
vertriebs vgl. Brand, ZVers 2019, 3 (3–4); zu Potentialen der Digitalisierung des Schadens-
managements vgl. Wedlich, ZfV 2019, 436–440.

10 Eingehend zu den Begrifflichkeiten PAYD und PHYD bspw. Paik u. a., Der Aktuar 
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Grundidee nach um Kfz-Haftpflicht- und Kfz-Kaskoversicherungstarife, bei de-
nen das Kfz-Nutzungsverhalten der versicherten Personen laufend mittels tech-
nischer Hilfsmittel aufgezeichnet und bei der Bemessung der Versicherungsprä-
mie berücksichtigt wird. Im Kern geht es folglich darum, die Möglichkeiten der 
Informatik zur Ermittlung, Speicherung und Verarbeitung von Daten mit den 
Potentialen der Telekommunikation zu verbinden, um eine risikoverhaltensab-
hängige und damit risikogerechte Prämienkalkulation zu ermöglichen.11 Jeden-
falls theoretisch und als Modifikation dieser Grundidee ist es zudem denkbar, 
dass die erhobenen Telematik-Daten nicht nur zur Bestimmung der Höhe einer in 
Geld zu entrichtenden Versicherungsprämie dienen, sondern dass sie selbst die 
Versicherungsprämie oder jedenfalls einen Teil davon darstellen („Daten als Ver-
sicherungsprämie“).12 Weiterhin sind in der Praxis Erweiterungen der Telematik-
Tari fierungs-Grundidee auf der Leistungsseite zu beobachten: Versicherer nutzen 
die ohnehin aufgrund des Telematik-Tarifs bei den Versicherungsnehmern vor-
handene Telematik-Hard- und -Software regelmäßig dazu, um ihren Telematik-
tari fierten Versicherungsnehmern datengestützte Zusatzdienstleistungen, wie 
automatische und manuelle Unfallnotrufe,13 Carfinderservices14 oder Nutzungs-
verhaltensrückmeldedienste15, anzubieten.

2/2017, 76 (77); Kraft/Hering, ZVersWiss 106 (2017), 503 (508–509); Ippisch/Thiesse, Das 
Pay-as-you-drive-Konzept in der Versicherungswirtschaft, S.  3–9. In der aktuellen rechtswis-
senschaftlichen Diskussion hat sich der Begriff der Telematik-Tarife durchgesetzt, vgl. Brand, 
VersR 2019, 725 (725); Verbraucherschutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versiche-
rungsbereich, Abschlussbericht der Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher 
Verbraucherschutz, S.  4; Greis, Auswirkungen der Digitalisierung auf Abschluss und Gestal-
tung privater Versicherungsverträge, S.  156; Rudkowski, ZVersWiss 106 (2017), 453 (454); 
dies., VersR 2020, 1016 (1016 Fn.  1); Klimke, r+s 2015, 217 (217); Brömmelmeyer, r+s 2017, 
225 (225); Zurlutter, Datenschutzrechtliche Aspekte der Auskunfts- und Aufklärungsobliegen-
heit über Kfz-Daten in der Kfz-Haftpflichtversicherung, S.  1; Brand, in: Brand/Baroch Castell-
vi, §  15 Rn.  33. Anders Schumann, Pay as you drive, S.  1; Armbrüster/Greis, ZfV 2015, 457 
(457). 

11 Aus dieser Bestrebung ergibt sich auch der Begriff der Telematik-Tarifierung, vgl. dazu 
Telschow, VP 5/2015, 17 (17); Morscher/Horsch, ZfV 2016, 496 (497).

12 Vgl. dazu Sattler, JZ 2017, 1036 (1036); ders., in: Telematiktarife & Co. – Versicherten-
daten als Prämienersatz, S.  1 (3–5).

13 Vgl. bspw. VHV, https://www.vhv.de/versicherungen/kfz-versicherung/pkw-telematik, 
zuletzt abgerufen: 31.7.2021; HUK, Telematik Plus Bedingungen für Ihr Auto (Stand Juli 
2021), S.  10.

14 So bspw. bei der VHV, https://www.vhv.de/versicherungen/kfz-versicherung/pkw-tele 
matik, zuletzt abgerufen: 31.7.2021.

15 Sowohl Rückmeldungen zum Kfz-Nutzungsverhalten als auch Tipps Württembergische, 
vgl. https://www.wuerttembergische.de/de/produkte_privatkunden/autoundmobilitaet/telema 
tik.html, zuletzt abgerufen: 31.7.2021; zu Rückmeldungen vgl. auch bspw. VHV, https://www.
vhv.de/versicherungen/kfz-versicherung/pkw-telematik, zuletzt abgerufen: 31.7.2021; HUK, 
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In der Sparte der Kfz-Versicherung, die Vorreiter auf dem Feld der Telematik-
Ta rife ist,16 existieren in Deutschland seit 201417 – und in anderen Ländern wie 
Italien, dem Vereinigten Königreich und den USA bereits deutlich länger18 – Ver-
sicherer, die solche Telematik-Tarife für Privatkunden anbieten. Aktuell sind 
hierzulande zwölf solcher Angebote erhältlich, wobei sich einige an alle Interes-
senten richten, drei nur für junge Leute abschließbar sind und zwei Tarife den 
Kunden jeweils eines speziellen Autoherstellers vorbehalten sind.19 Wie viele 

https://www.huk.de/fahrzeuge/kfz-versicherung/telematik-plus.html, zuletzt abgerufen: 
31.7.2021; allg. dazu Kraft/Hering, ZVersWiss 106 (2017), 503 (507); Hering/Kraft, ZfV 2015, 
451 (453).

16 Telematik-Tarife werden aktuell auch in der Lebens- und Berufsunfähigkeitsversiche-
rung angeboten. Telematik-Tarifen ähnelnde Produkte existieren auch in der Hausratsversiche-
rung. In der Krankversicherung sind Telematik-Tarife geplant, vgl. zu allem Brand, VersR 
2019, 725 (725); ausführlich Verbraucherschutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versi-
cherungsbereich, Abschlussbericht der Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftli-
cher Verbraucherschutz, S.  24–30.

17 Deutscher Pionier war insoweit die Sparkassen-Direktversicherung, vgl. Fromme, Billi-
gere Autoversicherung dank Blackbox, Süddeutsche Zeitung online v. 20.5.2015, https://www.
sueddeutsche.de/auto/telematik-tarife-bei-kfz-versicherungen-viel-ueberwachung-fuer- 
ein-bisschen-ersparnis-1.2486679, zuletzt abgerufen: 31.7.2021; Kraft/Hering, ZVersWiss 106 
(2017), 503 (506).

18 Im Vereinigten Königreich gab es erste Tarife bereits Mitte der 1990er Jahren, in den 
USA führte der Anbieter Progressive 1998 das erste Kfz-Telematik-Produkt ein, vgl. Verbrau-
cherschutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versicherungsbereich, Abschlussbericht der 
Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz, S.  20; Kraft/He-
ring, ZVersWiss 106 (2017), 503 (506); zu den USA Mayer, in: Data Management in der Ver-
sicherungswirtschaft – Geschäftsmodelle und Risiken, S.  5 (6); zur Pionierrolle Italiens vgl. 
Brand, VersR 2019, 725 (725); Pertot, VersR 2018, 271 (271–272).

19 Aktuell (Stand 31.7.2021) bieten Telematik-Tarife an: ADAC (alle), vgl. https://www.
adac.de/produkte/versicherungen/autoversicherung/fahr-und-spar/; Allianz (alle), vgl. https://
www.allianz.de/auto/kfz-versicherung/telematik-versicherung/; DEVK (alle), vgl. https://
www.devk.de/global/apps/fahr-clever.jsp; ERGO (junge Fahrer), vgl. https://www.ergo.de/de/
Produkte/KFZ-Versicherung/Autoversicherung; Generali (alle), vgl. https://www.generali.de/
telematik/; HUK-Coburg (alle), vgl. https://www.huk.de/fahrzeuge/kfz-versicherung/telema 
tik-plus.html bzw. https://www.huk24.de/telematikplus; sijox (Signal Iduna) (junge Fahrer), 
vgl. https://www.app-drive.de/; Versicherungskammer Bayern (junge Fahrer), https://www.
vkb.de/content/versicherungen/kfz-versicherung/auto/telematik/; VHV (alle), vgl. https://
www.vhv.de/versicherungen/kfz-versicherung/pkw-telematik; Württembergische (junge Fah-
rer), vgl. https://www.wuerttembergische.de/de/produkte_privatkunden/autoundmobilitaet/
telematik.html; Mercedes-Benz Bank (alle Fahrer eines Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, oder 
Smart ab Baujahr 2018), vgl. https://www.mercedes-benz-bank.de/content/mbbank/de/produk 
te/kfz-versicherung/telematik-autoversicherung.html; Toyota Versicherung (alle Fahrer mehre-
rer Toyota Modelle), vgl. https://www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/telematik-versi 
cherung, Links jeweils zuletzt abgerufen: 31.7.2021. Vgl. auch den nicht immer vollkommen 
aktuellen, aber laufend aktualisierten Webseitenbeitrag von Finanztip zu Telematik-Tarifen in 
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Versicherungsnehmer Telematik-Angebote nutzen, ist schwer zu sagen. Belast-
bare Statistiken sind nicht öffentlich zugänglich und auch der Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gibt auf Nachfrage an, über 
keine Zahlen zu verfügen. Der Presse lässt sich entnehmen, dass bei den Markt-
führern20 HUK-Coburg und Allianz rund 400.000 (HUK-Coburg)21 beziehungs-
weise 185.000 (Allianz)22 Kunden in Kfz-Telematik-Tarifen versichert sind. Für 
die anderen Anbieter werden sich erheblich geringere Zahlen ergeben.23 Realis-
tisch erscheinen – mit Blick auf die im Google Playstore einsehbaren Download-
zahlen der im Rahmen der Kfz-Telematik-Tarife verwendeten Apps24 – pro An-
bieter im Durchschnitt etwa 10.000 Kunden.25 Insgesamt kann für den Privatkun-
denbereich von einem Telematik-Anteil im niedrigen, einstelligen Prozentbereich 
ausgegangen werden.26 Für die Zukunft sind Marktanteile von 10–15 Prozent zu 
erwarten.27

der Kfz-Versicherung, https://www.finanztip.de/kfz-versicherung/telematik-tarif/, zuletzt ab-
gerufen: 31.7.2021.

20 Vgl. Paik/Schmid, VW 5/2021, 64 (66).
21 Zu dieser Zahl im Frühsommer 2021 vgl. Rheinländer, VW 6/2021, 54 (54). Die HUK 

hat diese Zahl auf Nachfrage bestätigt.
22 Zu dieser Zahl im Frühsommer 2020 vgl. ohne Verfasser, Allianz plant Neustart im Au-

tohaus, FAZ v. 23.7.2020, S.  17. Die Allianz wollte auf Anfrage keine Auskunft erteilen.
23 Vgl. Paik/Schmid, VW 5/2021, 64 (66).
24 Im App Store von Apple sind keine Downloadzahlen einsehbar.
25 Diese Zahlen vermuten auch die Aktuare der HUK, wie sie auf Nachfrage angeben.
26 Diese Angabe basiert auf einer Schätzung der HUK. Die HUK geht – wie sie auf Anfrage 

mitteilt – davon aus, dass sich der Telematik-Anteil am Kfz-Versicherungsvertragsbestand im 
Privatkundenbereich bei allen großen deutschen Versicherern aktuell im niedrigen einstelligen 
Prozentbereich befindet. Willis Towers Watson, Industrieversicherung MARKTspot 2020, S.  10 
geht von lediglich 1 % aus, sieht aber eine steigende Tendenz; auch Pickel/Schmuttermair, ZfV 
2019, 640 (640) gehen von unter 1 % im Jahr 2019 aus. Paik/Schmid, VW 5/2021, 64 (66) 
sprechen von unter 2 % zu Beginn des Jahres 2021. In anderen Ländern sind Kfz-Telematik-Ta-
rife deutlich verbreiteter. In den USA soll der Telematik-Anteil an allen Kfz-Verträgen 2020 bei 
ca. 20 % liegen, vgl. Verbraucherschutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versicherungsbe-
reich, Abschlussbericht der Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbrau-
cherschutz, S.  20. Im Vereinigten Königreich waren es 2016 etwa 5 %, in Italien gar 17 %, vgl. 
Arisov u. a., Studie – Individualisierte Versicherungslösungen in einer digitalen Welt, S.  13; zu 
Italien vgl. auch Padovini, in: Telematiktarife & Co. – Versichertendaten als Prämienersatz, 
S.  47 (62).

27 Vgl. Verbraucherschutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versicherungsbereich, Ab-
schlussbericht der Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz, 
S.  23; Thiele/Schmidt-Jochmann, Studie – Geschäftsmodell der Kfz-Versicherung im Um-
bruch, S.  29.
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B. Stand der Forschung und Fragestellung der Arbeit

Mit dem Aufkommen der Kfz-Telematik-Tarife auf dem deutschen Markt be-
gann auch die rechtswissenschaftliche Diskussion um die Zulässigkeit solcher 
Tarife, die bisher zu zwei Dissertationen und zahlreichen kürzeren Literatur-
beiträgen geführt hat. Zwischen 2016 und 2019 beschäftige sich zudem eine von 
der 12. Verbraucherschutzministerkonferenz beauftragte Projektgruppe mit dem 
Phänomen der Telematik-Tarife.28 Rechtsprechung zum Thema ist soweit er-
sichtlich noch keine ergangen.

Schwerpunkte der bisher erschienenen Literatur und der Betrachtung der ge-
nannten Projektgruppe liegen im Datenschutzrecht29 – insbesondere die Disser-
tationen von Zurlutter30 und Schumann31 behandeln ausschließlich oder jeden-
falls allergrößtenteils diesen Bereich –, im Versicherungsvertragsrecht32 und im 

28 Die Projektgruppe sah es jedoch weniger als ihre Aufgabe an, Antworten auf rechtliche 
Fragen zu finden, sondern wollte eher die entsprechenden Fragen aufwerfen, vgl. Verbraucher-
schutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versicherungsbereich, Abschlussbericht der Pro-
jektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz, S.  33. Einige rechtli-
che Fragen im Kontext von Telematik-Tarifen spricht auch der Sachverständigenrat für Ver-
braucherfragen des Bundesjustizministeriums in seinem Gutachten zum verbrauchergerechten 
Scoring an, vgl. Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, Verbrauchergerechtes Scoring, 
S.  111–138.

29 Neben den Arbeiten von Zurlutter und Schumann behandelt auch der Abschlussbericht 
der angesprochenen Projektgruppe das Datenschutzrecht immer wieder, vgl. Verbraucher-
schutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versicherungsbereich, Abschlussbericht der Pro-
jektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz, S.  42–43, 45, 50–52. 
Vgl. zudem Greis, Auswirkungen der Digitalisierung auf Abschluss und Gestaltung privater 
Versicherungsverträge, S.  344–354; Brand, VersR 2019, 725 (732–733); Rubin, r+s 2018, 337 
(343–345); Armbrüster/Greis, ZfV 2015, 457 (459). Neben dem einfachrechtlich kodifizierten 
Datenschutzrecht werden auch die verfassungsrechtlichen Hintergründe, die bei der Auslegung 
und Anwendung des Datenschutzrechts berücksichtigt werden müssen, beleuchtet, vgl. insb. 
Rudkowski, in: FS Hamburger Seminar für Versicherungswissenschaft und Versicherungswis-
senschaftlicher Verein in Hamburg e.V. (2016), S.  679–692; Lüttringhaus, in: „Mehr Freiheit 
wagen“: Beiträge zur Emeritierung von Jürgen Basedow, S.  55 (68–71); Verbraucherschutzmi-
nisterkonferenz, Telematiktarife im Versicherungsbereich, Abschlussbericht der Projektgruppe 
der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz, S.  15–16.

30 Zurlutter, Datenschutzrechtliche Aspekte der Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheit 
über Kfz-Daten in der Kfz-Haftpflichtversicherung beschäftigt sich mit datenschutzrechtlichen 
Aspekten der Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheit über Kfz-Daten in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung am Beispiel von Unfalldatenspeichern und Telematik-Tarifen.

31 Schumann, Pay as you drive behandelt das Datenschutzrecht auf 102 Seiten, weitere 26 
Seiten werden dem AGB-Recht und dem Verbot versicherungsfremder Geschäfte gewidmet.

32 Vgl. insb. Pohlmann, in: Telematiktarife & Co. – Versichertendaten als Prämienersatz, 
S.  73–116; Greis, Auswirkungen der Digitalisierung auf Abschluss und Gestaltung privater 
Versicherungsverträge, S.  254–286 und 323–343; Ph. Koch, VersR 2020, 1413 (1416–1418); 
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AGB-Recht33. Forschungslücken bestehen, dies lässt auch der Bericht der von 
der 12. Verbraucherschutzministerkonferenz beauftragten Projektgruppe erken-
nen,34 insbesondere noch im Bereich des Versicherungsaufsichtsrechts. Dieser 
Rechtsmaterie widmen sich die bisherigen Untersuchungen nur schlaglichthaft. 
Meist werden – wie bei Klimke35, Armbrüster/Greis36, Stadler37, Greis38 und im 
Abschlussbericht der genannten Projektgruppe39 – lediglich einzelne Aspekte, 
oftmals die Frage, ob das Verbot versicherungsfremder Geschäfte dem Anbieten 
von Telematik-Tarifen entgegensteht, beleuchtet. Über Einzelprobleme hinaus-

Brand, VersR 2019, 725 (732, 733–736); Lüttringhaus, in: „Mehr Freiheit wagen“: Beiträge 
zur Emeritierung von Jürgen Basedow, S.  55 (62–64); Klimke, r+s 2015, 217 (220, 222–225); 
Armbrüster/Greis, ZfV 2015, 457 (457–459).

33 Vgl. insb. Rudkowski, ZVersWiss 106 (2017), 453–502; Greis, Auswirkungen der Digita-
lisierung auf Abschluss und Gestaltung privater Versicherungsverträge, S.  287–322; Schu-
mann, Pay as you drive, S.  108–121; Ph. Koch, VersR 2020, 1413 (1419–1423); Lüttringhaus, 
in: „Mehr Freiheit wagen“: Beiträge zur Emeritierung von Jürgen Basedow, S.  55 (64–68); 
Klimke, r+s 2015, 217 (218–221); Armbrüster/Greis, ZfV 2015, 457 (457–459); auch der Be-
richt der angesprochenen Projektgruppe greift das AGB-Recht immer wieder auf, vgl. Verbrau-
cherschutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versicherungsbereich, Abschlussbericht der 
Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz, S.  34–35, 45. 
Auch außerhalb des AGB-Rechts widmen sich einige Beiträge dem allg. Vertragsrecht, oftmals 
in Verbindung mit dem Datenschutzrecht. Dabei geht es meist um das Konzept „Daten als 
Gegenleistung“. In den jeweiligen Beiträgen werden Telematik-Tarife meist jedoch lediglich 
als ein Beispiel von vielen behandelt. Beiträge, die sich Telematik-Tarifen in diesem Kontext 
etwas ausführlicher widmen, sind bspw. Hacker, ZfPW 2019, 148–197; Sattler, in: Telematik-
tarife & Co. – Versichertendaten als Prämienersatz, S.  1–46.

34 Vgl. Verbraucherschutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versicherungsbereich, Ab-
schlussbericht der Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucherschutz, 
S.  5, 33 i. V. m. 35–36, 60, 68.

35 Klimke, r+s 2015, 217 (221–222) beschäftigt sich im Bereich des Versicherungsaufsichts-
rechts einzig mit dem Verbot versicherungsfremder Geschäfte.

36 Auch Armbrüster/Greis, ZfV 2015, 457 behandeln in versicherungsaufsichtsrechtlicher 
Hinsicht lediglich das Verbot versicherungsfremder Geschäfte.

37 Stadler, in: Telematiktarife & Co. – Versichertendaten als Prämienersatz, S.  169 beschäf-
tigt sich mit Gleichbehandlungsgeboten im Kontext von Telematik-Tarifen und nimmt dabei 
auch (kurz) Gleichbehandlungsgebote aus dem VAG und dem AGG und das Sondervergü-
tungsverbot des §  48b VAG in den Blick.

38 Greis, Auswirkungen der Digitalisierung auf Abschluss und Gestaltung privater Versi-
cherungsverträge, S.  229–243 beschäftigt sich überblicksartig mit Gleichbehandlungsgrundsät-
zen und dem Erfordernis der Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen.

39 Der Bericht der von der Verbraucherschutzministerkonferenz beauftragten Projektgruppe 
widmet sich insb. dem Verbot versicherungsfremder Geschäfte und dem Verbot von Sonderver-
gütungen, vgl. Verbraucherschutzministerkonferenz, Telematiktarife im Versicherungsbereich, 
Abschlussbericht der Projektgruppe der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftlicher Verbraucher-
schutz, S.  35–36.
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gehende aufsichtsrechtliche Ausführungen finden sich bei Brand40 und bei Heit-
zer/Brasseler41. Brand widmet sich dem Versicherungsaufsichtsrecht allerdings 
eher aus der Perspektive der Personenversicherungen und beleuchtet deshalb 
insbesondere dort bestehende Besonderheiten, wie die in der Lebens- und Kran-
kenversicherung bestehenden Gleichbehandlungsgrundsätze oder die in der 
Krankenversicherung aufsichtsrechtlich vorgegebenen Rechnungsgrundlagen. 
Andere Gesichtspunkte klammert er – wie das Outsourcing – bewusst aus42 oder 
behandelt sie, wie beispielsweise das Sondervergütungsverbot des §  48b VAG,43 
lediglich im Überblick. Gleiches lässt sich über den Beitrag von Heitzer/Brasse-
ler sagen. Die Autoren sprechen zwar zahlreiche aufsichtsrechtliche Fragen – 
wie die Anwendbarkeit des VAG auf Anbieter von Telematik-Tarifen,44 Proble-
me im Kontext des Verbots versicherungsfremder Geschäfte45 und das Outsour-
cing46 – an, müssen in ihren Ausführungen vor dem Hintergrund der Kürze ihres 
Beitrags jedoch einige Fragestellungen innerhalb und außerhalb der von ihnen 
untersuchten Problembereiche unberücksichtigt lassen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die bestehenden Untersuchungslücken zu 
schließen und die wesentlichen Probleme der Vereinbarkeit von Kfz-Telematik-
Tari fen mit dem Versicherungsaufsichtsrecht zusammenhängend zu untersuchen. 
So soll die Frage beantwortet werden, ob und inwieweit das geltende Versiche-
rungsaufsichtsrecht dem Anbieten von Telematik-Tarifen in der Kfz-Versiche-
rung entgegensteht und ob Gesetzesänderungen erforderlich und sinnvoll sind, 
um Versicherern ein solches Anbieten zu ermöglichen. Im Rahmen der Untersu-
chung werden dabei vor allem die Idee der durch technische Hilfsmittel ermög-
lichten verhaltensabhängigen Prämiengestaltung sowie das in der Praxis im Rah-
men von Telematik-Tarifen regelmäßig zu beobachtende Anbieten von datenge-
stützten Zusatzdienstleistungen in den Blick genommen. Daneben wird an den 
relevanten Stellen auch das in der Literatur angedachte Konzept „Telematik-Da-
ten als Versicherungsprämie“ in die Betrachtung miteinbezogen.

40 Brand, VersR 2019, 725 (727–731).
41 Heitzer/Brasseler, in: Telematiktarife & Co. – Versichertendaten als Prämienersatz, 

S.  141–167.
42 Brand, VersR 2019, 725 (727).
43 Vgl. Brand, VersR 2019, 725 (728–729).
44 Heitzer/Brasseler, in: Telematiktarife & Co. – Versichertendaten als Prämienersatz, 

S.  141 (142–145).
45 Heitzer/Brasseler, in: Telematiktarife & Co. – Versichertendaten als Prämienersatz, 

S.  141 (150–158).
46 Heitzer/Brasseler, in: Telematiktarife & Co. – Versichertendaten als Prämienersatz, 

S.  141 (158–167).
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C. Gang der Darstellung

Die Arbeit ist in sieben Kapitel unterteilt. Das 1. Kapitel dient dabei als Grund-
lagenkapitel. Hier werden zunächst einige Besonderheiten der Kfz-Versicherung 
sowie die konventionelle Art der Tarifierung und deren wesentliche Schwäche 
geschildert. Daran anknüpfend werden das Konzept der Telematik-Tarifierung 
und einige im Rahmen der weiteren Untersuchung relevante Vor- und Nachteile 
von Telematik-Tarifen dargestellt.

Das 2. Kapitel leitet die eigentliche rechtliche Untersuchung ein und soll die 
Frage beantworten, ob Anbieter von Telematik-Tarifen der Aufsicht nach dem 
VAG unterliegen. Untersucht wird dies zum einen für diejenigen Unternehmen, 
die „Versicherungsschutz“ im Rahmen der Telematik-Tarife anbieten und zum 
anderen für die Marktteilnehmer, die lediglich als Datenverarbeiter oder als An-
bieter von Zusatzdienstleistungen tätig werden. In Bezug auf erstere wird ent-
scheidend sein, ob im Kontext von Telematik-Tarifen überhaupt davon gespro-
chen werden kann, dass Versicherungsschutz angeboten wird, ob Telematik-Ta-
rife also Versicherungsgeschäfte darstellen.

Ab dem 3. Kapitel wird untersucht, ob das Versicherungsaufsichtsrecht dem 
Anbieten von Kfz-Telematik-Tarifen entgegensteht, beziehungsweise welche 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben die Versicherer beim Anbieten solcher Tarife zu 
beachten haben. Dabei gliedert sich die weitere Untersuchung nicht nach prakti-
schen Fragestellungen, wie zum Beispiel der Frage nach der Zulässigkeit der 
nutzungsverhaltensabhängigen Tarifierung, sondern nach Rechtsinstituten bezie-
hungsweise Rechtsvorschriften.

Kapitel 3 widmet sich der Thematik des Outsourcings, welches normativ ins-
besondere in den §§  32, 23 Abs.  3; 47 Nr.  8 und 9 VAG47 und den Art.  274, 258 
Abs.  2 DVO (EU) 2015/3548 verankert ist. Hier gilt es zu untersuchen, welche 
Vorgaben sich aus den speziellen Outsourcingvorschriften für Versicherer erge-
ben, die Daten- und Telematik-Dienstleister zur Erfüllung verschiedener Aufga-
ben im Rahmen eines Telematik-Versicherungsvertrags einschalten.

Das folgende 4. Kapitel beschäftigt sich mit dem Verbot versicherungsfremder 
Geschäfte und nimmt, obwohl zu diesem Themenkomplex bereits einige Autoren 

47 §  32 VAG transformiert die Regelungen der Art.  38 und 49 RL 2009/138/EG [Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend 
die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabi-
lität II)] größtenteils ins deutsche Recht. Lediglich die Anzeigepflicht des Art.  49 Abs.  3 RL 
2009/138/EG ist in §  47 Nr.  8 und 9 VAG umgesetzt, vgl. Pohlmann, in: KBP, §  32 Rn.  3.

48 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergän-
zung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität 
II). Weitere Anforderungen finden sich in Art.  258 Abs.  2 der DVO.
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Stellung genommen haben, viel Raum ein. Dies liegt insbesondere daran, dass 
nicht nur die üblicherweise betrachteten Konstellationen des Bereitstellens von 
Telematik-Gegenständen und des Anbietens von Telematik-Zusatzdienstleistun-
gen, sondern auch einige weitere Fallgestaltungen Berücksichtigung finden. Ne-
ben den genannten Problemfeldern wird insbesondere beleuchtet, ob §  15 Abs.  1 
VAG der vermögensmäßigen Verwertung der im Rahmen des Telematik-Tarifs 
erhaltenen Telematik-Daten oder dem Gewähren von Rabatten in Geld- oder 
Gutscheinform entgegensteht und welche Besonderheiten sich in Bezug auf das 
Verbot versicherungsfremder Geschäfte ergeben, wenn der Versicherer Dritte zur 
Erfüllung eigener Vertragspflichten einschaltet.

Im 5. Kapitel wird untersucht, ob in der Privatversicherung zu beachtende 
Gleichbehandlungsgebote Telematik-Tarifen oder jedenfalls einzelnen Gestal-
tungsformen derselben entgegenstehen. Im Einzelnen wird betrachtet, ob und 
wann das am Markt teilweise zu beobachtende Anbieten von Telematik-Tarifen 
nur für junge Leute, das Verlangen unterschiedlicher Prämien innerhalb des Tele-
matik-Tarifs sowie verschieden hohe Prämien im Telematik-Tarif und im klassi-
schen Tarif gegen Diskriminierungsverbote oder gegen versicherungsrechtliche 
Gleichbehandlungsgebote verstoßen.

Anschließend beleuchtet das 6. Kapitel die Auswirkungen des Sondervergü-
tungsverbots des §  48b VAG auf das Anbieten von Telematik-Tarifen. Hier gilt es 
zu prüfen, ob Versicherern das Gewähren von nutzungsverhaltensabhängigen 
und nutzungsverhaltensunabhängigen Rabatten in Geld- und Gutscheinform, das 
Zurverfügungstellen von Telematik-Gegenständen und das Anbieten zusätzli-
cher Telematik-Services durch das Verbot von Sondervergütungen untersagt ist.

Das 7. und letzte Kapitel widmet sich der Prämiengestaltung im Rahmen von 
Telematik-Tarifen vor dem Hintergrund des Erfordernisses, die Verpflichtungen 
aus den Versicherungsverträgen jederzeit erfüllen zu können. Hier wird betrach-
tet, ob und unter welchen Voraussetzungen das Gewähren von Telematik-Rabat-
ten und das Anbieten von Telematik-Tarifen nach dem Konzept „Daten als Ver-
sicherungsprämie“ zu einer Beeinträchtigung der Erfüllbarkeit der Verpflichtun-
gen aus den Versicherungsverträgen führen kann.

Anschließend an Kapitel 7 folgen eine thesenförmige Zusammenfassung der 
wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit, einige Praxishinweise und eine Einschät-
zung, ob und inwieweit gesetzgeberische Maßnahmen erforderlich sind, um ein 
sinnvolles Anbieten von Telematik-Tarifen am Markt zu ermöglichen.
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